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referierte Herr Kantvnsoberförster vvn Arx über die angedeutete Tages-
frage. In klarem, kurzem Votum gab er eine Übersicht der vielen bis-
herigen resultatlvsen diesbezüglichen Bemühungen von Behörden und
Vereinen und begründete die Anträge des Ständigen Komitee. In der

lebhaft benutzten Diskusston wurde namentlich auch der dringenden Wünsch-
barkeit Ausdruck gegeben, für Unterförster und wissenschaftlich gebildete
Förster nicht die gleichen Titel zu gebrauchen. Es müsse hier eine ein-

heitliche Bezeichnung für den technisch gebildeten Forstmann Platz greifen.
Mit voller Berechtigung wurde auch die offizielle Benennung „Forstwirt"
im Diplom des eidg. Polytechnikums kritisiert. Einstimming wurde der

Beschluß gefaßt, für die wissenschaftlich gebildeten Forstbeamten den Titel
„Oberförster" einzuführen, wobei dann, je nach der Politischen Einteilung
der Kantone, der Ausdruck „Oberförster des Bezirkes", „des Kreises",
oder auch „der Stadt", „der Korporation" w. gebraucht werden kann.

Der oberste Beamte des Kantons erhält den Titel „Kantonsforstinspektor"
oder „Forstinspektor des Kantons". In französischer Sprache werden die

Bezeichnungen „Inspect,SUI- äes torsts än canton", „ä'arronäisssinent" zc.

festgestellt.
Die Einstimmigkeit und die Entschiedenheit, mit welcher die Beschlüsse

gefaßt wurden, lassen der Hoffnung Raum, daß denselben auch Beachtung
geschenkt werde. Insbesondere liegt es nun in der Aufgabe des schweiz.

Forstpersvnals, keinen Anlaß zu versäumen, so bei Gesetzesrevisionen,

Aufstellung von Verordnungen :c., die von der Versammlung angenom-
menen Titel zur Anwendung zu bringen. Es handelt sich namentlich
auch darum, durch regelmäßigen Gebrauch dieser ueuen verein-
fachten Titel der alten Gewohnheit entgegenzutreten. Es müssen sich

diese neuen Titel möglichst rasch einleben. -Ib-

Mitteilungen.

Anbau ver Weiszerle in Mischung mit Nadelhölzern.
In der sogenannten Hausen-Rieseten bei Mciringen ist in den Jahren

1889/90 eine zwischen Bahnlinie und Brünig-Straße gelegene, steil nach

Süden abfallende, trockene, vegetationslose Geröllhalde zu Wald ange-
Pflanzt worden. Man zog das gröbste Kalkgeröll zu sogenannten Depot-
mauern zusammen und kultivierte dazwischen mit Weißerle, Fichte, Lärche
und Kiefer. Die Weißerle sollte als Amme dienen und den übrigen Holz-
arten das Fortkommen ermöglichen. Für die Fichte hatte mau Vvn An-
fang an gute Hoffnung; ob aber Lärche und Kiefer die Erlenbeschattnng
aushalten würden, erschien damals fraglich, immerhin eines Versuches wert.
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Aus dem ersten Bild, aufgenommen im Jahr 1894, ist ersichtlich,

daß die Weißerle sofort schnell aufwuchs, so daß der Bestand von unten
gesehen, einem reinen Erlenbestand glich.

Das zweite Bild, vom Herbst 1903, läßt deutlich erkennen, daß nun-
mehr die Nadelhölzer sich Prächtig entwickelt und daß Lärche und Kiefer
das Schutzholz überholt haben.

Dieser gelungene Versuch ermutigt dazu, bei Aufforstung vergandcter,
unfruchtbarer Gebirgsgründe und kahler Wildbacheinhänge den Weißerlen-
kulturen schon von Anfang an wertvollere Holzarten beizumischen.

In Nr. 2 und 3 Jahrgang 1902 dieser Zeitschrift ist ein redaktioneller
Artikel über die Weißerle erschienen, wozu diese kurze Notiz als Be-
stätignng dienen mag. ill.

X
Kubier-Apparat Trödl.

Damit ein Arbeitsbehelf die größten Dienste leiste, darf er nicht
allen möglichen Ansprüchen genügen wollen, sondern muß speziellen An-
forderungen genau angepaßt sein. Die nämlichen Kubiktabellen können

sich nicht gleich gut zum Gebrauch auf den? Terrain und in? Bureau
eignem In? erste?? Falle verlangt man eil? kompcndiöses, handliches
Format, im andern möglichste Übersichtlichkeit zur Förderung der Arbeit.

Der „Rapid-Kubierapparat" besteht aus einer auf feste??? Karton
in? Format von 45 25 e???. aufgezogenen Kubiktafcl für Langholz und

Stammabschnitte von 12 — 60 em. Mittendurchmesser und 1 — 32 m. Länge
mit Abstufung von 1 zu 1 ein. Stärke und von 1 zu 1 in. Länge.
Er erfordert somit keil? Umwenden von Blätter??, ist, in große?? deutliche??

Zahle?? gedruckt, wenig ermüdend für die Augen und vermindert die

Möglichkeit voi? Irrtümern und Fehler??.
Zu??? rasche?? Auffinden der gepichte?? Länge??- und Durchmesserziffcrn

dient eil? Gleitlineal mit Marke?? ii? Sägczahnforin, bei der die Zahl?-
kante?? die Zehner bezeichne??, so daß sie entsprechend hervortreten.

Bei eventuellem Revidiere?? bereits kubierter Register wird jede Stärke-
klasse für sich kubiert, wobei mau dieselbe durch entsprechendes Verschieben

zweier Kartenschleifeu begrenzt und gegen die angrenzenden Stärkeklasscn
abblendet.

Diese Kubiktasel, welche ihre??? Zweck recht gut dienen dürste, kann

zu??? Preise von Mk. 2. 50 bezogen werden vom Erfinder, Herrn R. Trsdl,
Forstassistent zu Heudorf bei Riedlingen, Württemberg.
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